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Gemäß § 14 Abs. 1 des Gesetzes über den Aufbau und die Befugnisse der Ordnungsbehörden Nordrhein-
Westfalen (OBG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV NRW S. 528) in der derzeit 
geltenden Fassung (OBG NRW), erlässt die Stadt Moers für Samstag, den 06. Februar 2016, für den Zeitraum 
von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr folgende  
 

Allgemeinverfügung: 
 
 
I. 1 Mitführungs- und Benutzungsverbot von Glasgetränkebehältnissen:  
 
Für den o.g. Zeitraum ist das Mitführen und die Benutzung von Glasgetränkebehältnissen in dem unter Ziffer II 
definierten Bereich außerhalb von geschlossenen Räumen untersagt.  
Ausgenommen von diesem Verbot ist das Mitführen von Glasgetränkebehältnissen durch Personen, welche die-
se offensichtlich und ausschließlich zur unmittelbaren Mitnahme zur häuslichen Verwendung erworben haben.  
 
 
I. 2 Verkaufsverbot von Glasgetränkebehältnissen:  
 
Für den o.g. Zeitraum ist der Verkauf von Getränken in Glasgetränkebehältnissen in dem unter Ziffer II definier-
ten Bereich untersagt, sofern diese Getränke außerhalb geschlossener Räume konsumiert werden sollen.  
 
 
I. 3 Verbot des Ausschankes in Glasgefäßen im Bereich von Außengastronomien:  
 
Für alle Gaststättenbetriebe in dem unter Ziffer II definierten Bereich ergeht folgende Auflage/Anordnung:  
Für den o.g. Zeitraum ist im Bereich von Außengastronomien der Ausschank von bzw. die Abgabe von Geträn-
ken in Glasgefäßen untersagt.  
 
II. Räumlicher Geltungsbereich:  
 
Der räumliche Geltungsbereich der Allgemeinverfügung kann dem anliegenden Lageplan entnommen werden; 
er umfasst textlich folgende Bereiche:  
 
• Fahrbahn, Geh- und Radwege der Homberger Straße (ab Unterführung Bahnhof/Einmündung Lothar-

straße bis einschließlich Kreuzung mit der  Klever Straße) 

• Vorplatz Bahnhof Moers (von Homberger Straße bis einschließlich Ein-/Ausgang Gleisanlagen) 

• Fahrbahn, Geh- und Radwege der Vinzenzstraße (ab Homberger Straße bis Klever Straße einschl. 
Kreisverkehrsplatz) 

• Fahrbahn, Geh- und Radwege der Vinzenzstraße/neue Busumsteigeanlage (ab Homberger Straße bis 
Essenberger Straße) 

• Vinzenzpark (zwischen Homberger Straße, Essenberger Straße, Vinzenzstraße und Xantener Straße) 

• Fahrbahn, Geh- und Radwege der Klever Straße (ab Kreuzung mit der Homberger Straße bis vollstän-
dige Einmündung Wilhelm-Schröder-Straße) 

• Friedrich-Ebert-Platz einschließlich östl. Grünstreifen 

• Fahrbahn, Geh- und Radwege der Straße Am-Friedrich-Ebert-Platz  
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• Fahrbahn, Geh- und Radwege der Bankstraße von Einmündung Klever Straße bis Einmündung Otto-

Hue-Straße 

• Fahrbahn, Geh- und Radwege der Wilhelm-Schroeder-Straße (ab Klever Straße bis Einmündung 
Rheinberger Straße/Neuer Wall) 

• Vorplatz/Gelände Kultur- und Bildungszentrum 

III. Androhung von Zwangsmitteln:  
 
Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen diese Verfügung wird in den Fällen von I.1 das Zwangsmittel des un-
mittelbaren Zwanges in Form der Wegnahme der mitgeführten Glasbehältnisse und in den Fällen von I.2. und 
I.3. jeweils ein Zwangsgeld in Höhe von 3.000,00 € angedroht.  
Ist das Zwangsgeld uneinbringlich, so kann das Verwaltungsgericht nach § 61 VwVG NRW auf Antrag der Voll-
zugsbehörde die Ersatzzwangshaft anordnen.  
 
 
IV. Anordnung der sofortigen Vollziehung:  
 
Aus Gründen des öffentlichen Interesses wird die sofortige Vollziehung dieser Verfügung angeordnet, mit der 
Folge, dass eine evtl. eingelegte Klage keine aufschiebende Wirkung hat.  
 
 
V. Bekanntgabe  
 
Diese Verfügung gilt gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz Nordrhein-Westfalen (VwVfG NW) 
mit dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben.  
 
 
Begründung zu I:  
 
Am 06.02.2016 findet auf Moerser Stadtgebiet der Karnevalszug 2016 (=Nelkensamstagszug) statt.  
Die Zugstrecke führt ab dem Bahnhof Moers über die Homberger Straße, über die Klever Straße, über die Wil-
helm-Schröder-Straße und endet danach im Kreuzungsbereich Unterwallstraße/Repelener Straße. Der Zugweg 
führt dabei auch am Bahnhofsvorplatz, dem Friedrich-Ebert-Platz und dem Platz am Kultur- und Bildungszent-
rum vorbei. Der vorgenannte Zugweg und die Plätze sind hoch frequentiert und stellen damit wesentliche 
Schwerpunkte dieser Veranstaltung dar. 
 
Erfahrungen mit den Karnevalszügen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass der Einsatz von Glasgetränke-
behältnissen bei Großveranstaltungen grundsätzlich mit erheblichen Gefahren verbunden ist.  
 
Aufgrund der enormen Besucheranzahl dieser Großveranstaltung kam es insbesondere bei den Veranstaltun-
gen bis 2008 bedingt durch die zahlreich mitgeführten Glasbehältnisse und der unsachgemäßen Entsorgung 
von Glasgetränkebehältnissen schon in kürzester Zeit zu ganz erheblichem Glasbruch sowohl insbesondere im 
unmittelbaren Veranstaltungsbereich, als auch in Teilen auf den Hauptzuwegungen dorthin. Trotz bereitge-
stellter Glascontainer waren die genutzten öffentlichen Straßen, Wege und Plätze von einem regelrechten 
„Scherbenmeer“ übersäht. Personenschäden, in erster Linie Schnittverletzungen, und Sachschäden (u. a. Reifen-
schäden an Einsatzfahrzeugen des Rettungsdienstes) waren die Folge dieser nicht ordnungsgemäßen Glasent-
sorgung.  
So erfolgte der überwiegende Anteil an Hilfeleistungen aufgrund von Schnittverletzungen. Das Glasverbot für 
die Moerser Karnevalszüge 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 und 2015 hat nach Angaben der Feuerwehr 
Moers, Polizei Moers und den sonstigen Hilfskräften (THW, DRK) zu einer deutlichen Reduzierung der Verlet-
zungen geführt. Im Jahr 2012, 2013, 2014 und 2015 konnten durch das Glasverbot Schnittverletzungen auf-
grund von Glasbruch ganz vermieden werden. 
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Zudem steigert sich durch den vermehrten Alkoholgenuss bei diesen Veranstaltungen erfahrungsgemäß die 
Gewaltbereitschaft der Besucher/innen, mit der Folge möglicher, erheblicher Verletzungen bei den Betroffenen 
und Unbeteiligten. 
 
Um diesen Gefahren zu begegnen, werden das o.g. Mitführ- und Benutzungsverbot (I.1.) sowie das Verkaufsver-
bot (I.2.) erlassen.  
 
Rechtsgrundlage für die getroffenen Anordnungen ist § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der 
Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz (OBG) - vom 13.05.1980 (GV. NW. S. 528). Danach können die 
Ordnungsbehörden die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine im Einzelfall bestehende Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren.  
 
Durch die Verbote soll sichergestellt werden, dass keine Glasbehältnisse in den Veranstaltungsbereich und auf 
die Zu- und Abwege gelangen. Die Verbote sind geeignet, die oben aufgezeigten Gefahren von Glas und Glas-
bruch in einem stark besuchten Bereich abzuwehren. Die Verbote sind zudem erforderlich, da kein milderes 
Mittel erkennbar ist.  
 
Auch der Veranstalter des Karnevalszuges „Kulturausschuss Grafschafter Karneval“ ist bestrebt, die Versorgung 
der Besucher/innen durch die Verwendung anderer Materialien sicherzustellen, um damit zusätzlichen Glas-
bruch und das Entstehen der Gefahr zu vermeiden. Allerdings haben die Erfahrungen der vergangenen Jahre 
gezeigt, dass diese Maßnahme allein nicht ausreicht, um den Veranstaltungsbereich sicher zu gestalten, so dass 
das Mitführverbot ergänzend zu erlassen ist.  
 
Zwar stellt das Verbot von Glas eine Einschränkung dar, die jedoch durch den Einsatz alternativer Materialien 
(z.B. Kunststoff/ Hartplastik) ausgeglichen werden kann. Diese Einschränkung ist im Verhältnis zur aufgezeigten 
Gefahrenlage für den angeordneten kurzen Zeitraum zumutbar und vertretbar. Dies gilt insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass das Getränkeangebot in diesen Behältnissen in den letzten Jahren beträchtlich zugenommen 
hat. Aus ordnungsbehördlicher Sicht kann der oben genannten Gefahr nur durch einen grundsätzlichen Ver-
zicht auf Glasgetränkebehältnisse begegnet werden. 
 
Aus den vorgenannten Gründen ist daher die Untersagung des Mitführens und der Benutzung von Glasgeträn-
kebehältnissen im beschriebenen Umfang geeignet, erforderlich und im Hinblick auf die Gefahrenlage auch als 
angemessen anzusehen.  
 
Von dem unter Ziffer I.1 angeordneten generellen Mitführungsverbot von Glasgetränkebehältnissen sind ledig-
lich diejenigen Personen auszunehmen, die Glasbehältnisse offensichtlich und ausschließlich zum häuslichen 
Gebrauch mitführen. Damit besteht für Anlieger innerhalb des Verfügungsgebietes die Möglichkeit, Getränke 
nach Hause zu bringen.  
 
Hierdurch kann zwar nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass z.B. infolge wahrheitswidriger Angaben zum 
häuslichen Gebrauch dennoch unbefugterweise Glasgetränkebehältnisse zum dortigen Verbrauch in das Ver-
botsgebiet gelangen; es ist jedoch zu erwarten, dass der Gebrauch von Glas eine hinreichende Beschränkung 
erfährt, die ausreicht, den abzuwehrenden Gefahren wirksam zu begegnen.  
 
Um diese Gefährdungsreduzierung nachhaltig zu gewährleisten und dem Mitführungsverbot einen Sinn zu ge-
ben, muss für den genannten Personenkreis jedoch auch der Nachschub von Glasbehältnissen unterbunden 
werden. Vor diesem Hintergrund ist neben dem Mitführungsverbot auch ein Verkaufsverbot (Ziffer I.2) für die in 
dem räumlichen Geltungsbereich ansässigen Einzelhändler die logische Konsequenz dazu.  
Die Inanspruchnahme der Einzelhändler erfolgt dabei auf der Grundlage des § 19 OBG NRW, wonach die Ord-
nungsbehörde auch Maßnahmen gegen andere Personen richten kann, wenn die Inanspruchnahme der Verhal-
tens- oder Zustandsstörer keinen Erfolg verspricht.  
 
Erfahrungen mit den Karnevalszügen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass das bestehende Mitführungs-
verbot für Glasbehältnisse im direkten Veranstaltungs- und veranstaltungsnahen Bereich nicht ausgereicht hat, 
um die zuvor beschriebenen Gefährdungen auszuschließen, da der anliegende Einzelhandel in diesem Bereich 
weiterhin Getränke in Glasgefäßen in erheblichem Umfang abgegeben hat. Die Einzelhändler konnten dabei 
über einen entsprechenden Appell, auf Glas zu verzichten, nicht hinreichend motiviert werden. Offensichtlich 
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gingen die – überwiegend auswärtigen – Besucher davon aus, dass in den Bereichen, in denen örtliche Einzel-
händler Getränke in Glasgefäßen anboten, die Mitnahme außerhalb der Geschäfte auch zulässig sei. Insofern 
wurde ein Anreiz für die Besucher geschaffen, gegen das Mitführungsverbot zu verstoßen. 
Das Verkaufsverbot ist geeignet, zu verhindern, dass Glas in den Veranstaltungsbereich gelangt. Ein milderes 
Mittel ist nicht erkennbar.  
 
Der Verzicht auf Glas stellt eine Einschränkung des Gewerberechtes (Art 12 GG; § 1 GewO) dar. Das Verwen-
dungsverbot ist jedoch auf einen kurzen Zeitraum begrenzt und umfasst ausschließlich die Außengastrono-
mien in den aus ordnungsbehördlicher Sicht stark betroffenen Bereichen der Veranstaltung für die Besu-
cher/innen. Durch die Bekanntgabe dieser Allgemeinverfügung mit einem mehrwöchigen Vorlauf können sich 
die betroffenen Gastwirte rechtzeitig auf den Einsatz alternativer Materialien (z.B. Kunststoff/ Hartplastik) ein-
stellen. Organisatorisch und logistisch dürfte es kein Problem darstellen, für den beschriebenen engen Zeitkor-
ridor auf alternative Ausschankgefäße umzustellen, zumal nicht die generelle Abgabe alkoholischer Getränke 
ausgeschlossen ist, sondern nur der Ausschank in Glasgetränkebehältnissen.  
 
Die wirtschaftlichen Interessen der Gastwirte sind durch diese Anordnung nicht beeinträchtigt, da ihnen nicht 
der Ausschank an sich untersagt, sondern lediglich die Wahl der Behältnisse eingeschränkt wird. Es ist nicht er-
kennbar, dass es durch die Nutzung von Plastik- oder Pappbehältnissen zu Einnahmeverlusten der Gastwirte 
kommt.  
Dem gegenüber steht das erhebliche Gefährdungspotential für Besucher/innen des Moerser Nelkensamstags-
zuges sowie auch eines unbeteiligten Personenkreises von Moerser Bürger/innen. In Abwägung des Grund-
rechtgedankens auf körperliche Unversehrtheit ist diesen Aspekten im konkreten Fall eine höhere Gewichtung 
einzuräumen.  
 
Den aus der Erfahrung zurückliegender Veranstaltungen zu befürchtenden Gefährdungslagen mit dem Risiko 
erheblicher Personen- und/oder Sachschäden muss bei der Entscheidung für ein umfassendes Glasverbot Vor-
rang gegenüber den Einzelinteressen an einer uneingeschränkten Gewerbeausübung eingeräumt werden. 
 
Ergänzend zu dem Mitführ- und Verkaufsverbot wird gemäß § 5 Abs. 1 und 2 Gaststättengesetz (GastG) - vom 
20.11.1998 (BGBl. I. S. 3418) in der zur Zeit gültigen Fassung die Verwendung von Glasbehältnissen in Außen-
gastronomien von Gaststätten durch die unter Punkt I.3. festgelegte Auflage/Anordnung untersagt.  
Um die oben beschriebenen Gefahren nachhaltig und wirksam zu bekämpfen, ist es zudem erforderlich, weitere 
„Glasquellen“ und damit Ursachen für die beschriebenen Gefahrenlagen im definierten örtlichen Verfügungsbe-
reich auszuschließen. Durch die auf den öffentlichen Verkehrsflächen herumliegenden Scherben waren in glei-
cher Art und Weise, wie zuvor beschrieben, erhebliche Gefährdungen des Straßenverkehrs als auch der Gäste 
festzustellen. Entsprechende Verbote anlässlich dieser Veranstaltung wurden von den betroffenen Gastrono-
men als notwendig erachtet und durchweg beachtet. Dies führte zu einer erheblichen Entspannung der Situati-
on.  
Es ist davon auszugehen, dass während des genannten Verfügungszeitraumes ein Großteil der Gäste in Gast-
stätten aus den Besucher/innen des Moerser Karnevalszuges besteht. Nach allgemeiner Lebenserfahrung - aber 
auch nach den konkreten Erfahrungen der letzten Veranstaltungen in Moers - ist aufgrund des erwarteten ho-
hen Besucheraufkommens und mit zunehmenden Alkoholgenuss mit fahrlässigen, aber auch mutwilligen Zer-
störungen gläserner Schankgefäße zu rechnen. Bei den Glasresten konnten durch die Städtischen Servicebe-
triebe Moers auch zerbrochene Trinkgläser festgestellt werden. 
Um den genannten Gefahren zu begegnen, ist der Erlass des o.g. Benutzungsverbotes auf der Grundlage des § 
5 GastG erforderlich. Demnach können Gewerbetreibenden, die ein Gaststättengewerbe betreiben, jederzeit 
Auflagen/Anordnungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissions-
schutzgesetzes und sonst gegen erhebliche Nachteile und Gefahren oder Belästigungen für die Anwohner des 
Betriebsgrundstückes oder der Nachbargrundstücke sowie der Allgemeinheit erteilt werden.  
Das Verbot ist geeignet, die oben aufgezeigten Gefahren von Glas und Glasbruch in einem stark besuchten Be-
reich abzuwehren. Ein milderes Mittel zur Beseitigung der beschriebenen Gefahren ist nicht erkennbar. Dies 
gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass das Verbot der Benutzung von Glas lediglich für den Bereich der 
Außengastronomien und somit dem untergeordneten Betriebsteil der Gaststätten gilt. 
 
Aus den vg. Gründen ist daher die Untersagung der Benutzung von Glasgetränkebehältnissen in Außengastro-
nomien und die Abgabe von Getränken in Glasgetränkebehältnissen durch den Einzelhandel (u.a. Kioske und 
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Imbisse) im beschriebenen Umfang geeignet, erforderlich und im Hinblick auf die Gefahrenlage auch als ange-
messen anzusehen.  
 
 
Begründung zu II:  
 
Um eine wirkungsvolle Reduzierung von Glasbruchschäden und Schnittverletzungen zu gewährleisten, er-
streckt sich der räumliche Geltungsbereich für die angeordneten Maßnahmen zu Ziffer I.1 bis I.3 auf den defi-
nierten Veranstaltungsbereich Homberger Straße, Klever Straße, Vinzenzstraße, Wilhelm-Schröder-Straße, 
Friedrich-Ebert-Platz und den übrigen benannten Plätzen, weil in diesem Bereich mit dem stärksten Besucher-
andrang im Innenstadtbereich gerechnet werden muss.  
Die Grenzen des Geltungsbereiches werden unter Berücksichtigung der letztjährigen Erfahrungen, insbesonde-
re mit Blick auf die positiven Erkenntnisse und Entwicklungen der Jahre 2012, 2013 und 2014 für erforderlich 
gehalten und auf die Besuchertribüne auf der Unterwallstraße/Neumarkt ausgeweitet. 
 
 
Begründung zu III:  
 
Die Androhung von Zwangsmitteln erfolgt auf der Grundlage der §§ 55, 59, 60 und 63 des Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen – VwVG NRW – in der zur Zeit gültigen Fassung. Als 
Zwangsmittel kommen gem. § 57 VwVG NRW Ersatzvornahme, Zwangsgeld und unmittelbarer Zwang in Be-
tracht.  
Bei Verstößen gegen das unter Ziffer I.1 verfügte Mitführungsverbot wird auf der Grundlage des § 62 VwVG 
NRW das Zwangsmittel des unmittelbaren Zwanges angedroht.  
Gem. § 58 Abs. 3 VwVG NRW darf der unmittelbare Zwang nur angewendet werden, wenn andere Zwangsmittel 
nicht zum Ziel führen oder untunlich sind. Dies ist vorliegend der Fall. Zweck des Mitführungsverbotes ist es, 
die Veranstaltungsfläche sowie die Zuwegungen dorthin von Glasgefäßen frei zu halten, um die in der Begrün-
dung beschriebenen Gefahren zu vermeiden. Vor diesem Hintergrund muss ein Zwangsmittel angedroht wer-
den, dass zum sofortigen Erfolg führt. Durch ein anderes Zwangsmittel kann nicht wirksam verhindert werden, 
dass Glas in den Veranstaltungsbereich gelangt und dort benutzt wird. Insofern ist die Anwendung des unmit-
telbaren Zwanges auch verhältnismäßig.  
Bei Verstößen gegen das unter Ziffer I.2 verfügte Verkaufsverbot sowie das Benutzungsverbot zu Ziffer I.3 wird 
auf der Grundlage des § 60 VwVG NRW ein Zwangsgeld von jeweils 3.000,00 € angedroht.  
Die Androhung einer Ersatzvornahme in Bezug auf die Anordnungen zu I.2 und I.3 scheidet im vorliegenden 
Fall schon deshalb aus, weil die Einhaltung des Glasverbotes ausschließlich vom Willen des Ordnungspflichti-
gen abhängt und die damit verbundenen Vorgänge von keinem anderen bewirkt werden können. Da gem. § 58 
Abs. 3 VwVG NRW der unmittelbare Zwang nur angewendet werden darf, wenn andere Zwangsmittel nicht zum 
Ziel führen oder untunlich sind, konnte als Zwangsmittel für Verstöße gegen die Anordnungen zu I.2 und I.3 
nur ein Zwangsgeld angedroht werden.  
Die Höhe des angedrohten Zwangsgeldes ist geeignet, den Willen des Pflichtigen zu beugen. Sie ist auch ver-
hältnismäßig (§ 58 VwVG), weil die Höhe des angedrohten Zwangsgeldes in einem angemessenen Verhältnis 
zu seinem Zweck steht.  
Eine Frist zur Erfüllung der Verpflichtungen braucht nach den Vorgaben des § 63 Abs. 1 S. 2 VwVG nicht be-
stimmt zu werden, da im Wege dieser Allgemeinverfügung eine Unterlassung (hier: Unterlassung des Mitfüh-
rens von Glas, des Verkaufs von Getränken in bzw. des Ausschanks in Glasbehältnissen) erzwungen werden soll.  
 
 
Begründung zu IV:  
 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung erfolgt auf der Grundlage des § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsge-
richtsordnung - VwGO - in der z.Z. gültigen Fassung. Sie ist zum Schutze der Allgemeinheit notwendig, da nur 
so sichergestellt werden kann, dass die getroffene Anordnung unmittelbar vollziehbar ist.  
Das besondere Interesse an der sofortigen Vollziehung dieser Allgemeinverfügung ergibt sich daraus, dass die 
Beseitigung der bestehenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit keinen weiteren Aufschub duldet. Die Gefah-
ren für so bedeutende Individual-Schutzgüter wie Gesundheit, Leben und Eigentum unbeteiligter Personen 
sind so schwerwiegend, dass nicht erst der Abschluss eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens abgewartet 
werden kann.  
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Durch die Vollzugsfolge wird die Versorgung mit Getränken nicht eingeschränkt. Der persönliche Bedarf kann 
durch die Nutzung von Plastik- oder Pappbehältnissen problemlos gedeckt werden. Wirtschaftliche Einnahme-
verluste der Einzelhändler sowie der Gastwirte können durch die Verwendung der alternativen Materialien 
ebenfalls verhindert werden.  
Das Interesse der Allgemeinheit an der sofortigen Vollziehung der vorgenannten Anordnungen und damit der 
Verhinderung von Gefahren für die körperliche Unversehrtheit überwiegt insoweit das eventuelle Aufschubin-
teresse der hiervon Betroffenen.  
 
 
 
 
 
Rechtsmittelbelehrung: 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die 
Klage ist beim Verwaltungsgericht Düsseldorf in 40213 Düsseldorf, Bastionstraße 39 schriftlich einzureichen 
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. 
 
Wird die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt, so würde dessen Verschul-
den Ihnen zugerechnet werden. 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind anzugeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Wird die Klage schriftlich erhoben, 
sollen zwei Abschriften der Klage für die Beteiligten beigefügt werden. 
 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechts-
verkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen - ERVO VG/FG - 
vom 07.11.2012 (GV.NRW.S.548) in der jeweils geltenden Fassung eingereicht werden. 
 
Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach § 2 Nr. 3 Signaturge-
setz vom 16.05.2001 (BGBl. I,S.876) in der jeweils geltenden Fassung versehen sein und an die elektronische 
Poststelle des Gerichts übermittelt werden. 
 
Hinweis:  
Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten. 
Die besonderen technischen Voraussetzungen sind unter www.egvp.de auf-geführt. 
 
 
Moers, den 23.11.2015 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
Groenewald 
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Bekanntmachung der Stadt Moers 
Städtische Wochenmärkte 2016 

 
Aufgrund von gesetzlichen Feiertagen und aufgrund der Moerser Kirmes werden folgende Wochenmärkte 
zeitlich verlegt oder fallen ersatzlos aus: 
 
 
• Freitag, 25. März 2016 (Karfreitag): Die Wochenmärkte in Moers-Stadtmitte und Moers-Repelen 

werden jeweils auf Donnerstag, den 24. März 2016 vorverlegt.  
 
• Dienstag, 06. September 2016 (Moerser Kirmes): Der Wochenmarkt Moers-Stadtmitte fällt aus.  
 
• Dienstag, 01. November 2016 (Allerheiligen): Die Wochenmärkte Moers-Stadtmitte und Moers-

Repelen werden jeweils auf Montag, den 31. Oktober 2016 vorverlegt.  
 
Moers, den 19.11.2015 
 
Der Bürgermeister  
In Vertretung  
zum Kolk  
Beigeordnete  
 
 
 
 
 

 

 

 

Hundesteuersatzung der Stadt Moers 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.11.2015 

 
Aufgrund der  §§ 7  und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/ SGV. NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 
2015 (GV.NRW.S. 496), der §§ 3 und 20 Abs. 2 Buchst. B des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (KAG) vom 21. 10.1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610), zuletzt geändert durch Artikel  3 des 
Gesetzes vom 25.Juni 2015 (GV NRW S. 496) hat der Rat der Stadt Moers in seiner Sitzung am 24.11.2015 fol-
gende Hundesteuersatzung beschlossen: 

 
 

§ 1 
Steuergegenstand, Steuerpflicht, Haftung 

 
 
(1) Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Stadtgebiet. 
 
(2) Steuerpflichtig ist der Hundehalter. Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen Interesse oder im In-

teresse seiner Haushaltsangehörigen in seinem Haushalt aufgenommen hat. Alle in einen Haushalt 
aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten. Ein zugelaufener Hund gilt 
als aufgenommen, wenn er nicht innerhalb von zwei Wochen beim Ordnungsamt der Stadt Moers ge-
meldet und bei einer von diesem bestimmten Stelle abgegeben wird. Halten mehrere Personen ge-
meinsam einen oder mehrere Hunde, so sind sie Gesamtschuldner. 

 
(3) Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder auf Probe 

oder zum Anlernen hält, wenn er nicht nachweisen kann, dass der Hund in einer Gemeinde der Bundes-
republik  bereits versteuert wird oder von der Steuer befreit ist. Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, 
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wenn die Pflege, Verwahrung oder die Haltung auf Probe oder zum Anlernen den Zeitraum von zwei 
Monaten überschreitet. 

 
(4) Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes für die Steuer als Gesamtschuldner. 
 

§ 2 
Steuermaßstab und Steuersatz 

 
Die Steuer beträgt jährlich, wenn von einem Hundehalter oder mehreren Personen gemeinsam 
 
a) nur ein Hund gehalten wird 
 110,00 €  
 
b) zwei Hunde gehalten werden 
 126,50 € je Hund 
  
c) drei oder mehr Hunde gehalten werden  
 143,00 € je Hund 
 
Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 3 gewährt wird, werden bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht 
berücksichtigt. Hunde, für die eine Steuerermäßigung nach § 4 gewährt wird, werden mitgezählt. 
 

§ 3 
Steuerbefreiung 

 
(1) Für Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Stadt Moers aufhalten, sind diejenigen Hun-

de steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft besitzen, wenn sie nachweisen können, dass die Hunde in einer 
anderen Gemeinde der Bundesrepublik versteuert werden oder von der Steuer befreit sind. 

 
 
(2) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde, die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe Blin-

der, Tauber oder sonst hilfloser Personen dienen sowie aufgrund besonderer gesetzlicher Regelungen. 
Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzei-
chen "B", "BL", "aG" oder "H" besitzen. 

 
§ 4 

Allgemeine Steuerermäßigung 
 
(1) Die Steuer ist auf Antrag auf die Hälfte des Steuersatzes nach § 2 zu ermäßigen für Hunde, die als 

Melde-, Sanitäts- oder Schutzhunde verwendet werden und die dafür vorgesehene Prüfung vor Leis-
tungsprüfern eines von der Stadt/Gemeinde anerkannten Vereins oder Verbandes mit Erfolg abgelegt 
haben; die Ablegung der Prüfung ist durch das Vorlegen eines Prüfungszeugnisses nachzuweisen und 
die Verwendung des Hundes in geeigneter Weise glaubhaft zu machen. 

 
(2) Die Anerkennung des Vereins oder Verbandes erfolgt auf Antrag, wenn glaubhaft gemacht wird, dass 

die Antrag stellende Vereinigung über hinreichende Sachkunde und Zuverlässigkeit für die Durchfüh-
rung der Leistungsprüfung verfügt. 

 
(3)   Für Personen, die Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 – 40 SGB-XII), Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung (§§ 41 – 46b SGB-XII) oder Arbeitslosengeld (§§ 19 – 27 SGB-II) erhalten sowie 
diesen einkommensmäßig gleichstehende Personen wird die Steuer auf Antrag um die Hälfte gesenkt. 

 
(4)  Die Steuerermäßigung ist nur für einen Hund zu gewähren. 
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§ 5 

Allgemeine Voraussetzungen 
für Steuerbefreiung und Steuerermäßigung 

 
(1)  Eine Steuerbefreiung nach § 3 Abs. 2 bzw. eine Steuermäßigung nach § 4 Abs. 1 wird nur gewährt, 

wenn der Hund, für den Steuervergünstigung in Anspruch genommen wird, für den angegebenen Ver-
wendungszweck hinlänglich geeignet ist. 

 
(2) Der Antrag auf Steuerermäßigung ist spätestens zwei Wochen vor Beginn des Monats, in dem die 

Steuervergünstigung wirksam werden soll, schriftlich bei der Stadt zu stellen. Bei verspätetem Antrag 
wird die Steuer für den nach Eingang des Antrags beginnenden Kalendermonat auch dann nach den 
Steuersätzen des § 2 erhoben, wenn die Voraussetzungen für die beantragte Steuervergünstigung vor-
liegen, es sei denn, der Steuerpflichtige weist nach, dass der Grundlagenbescheid ihm erst nach Eintritt 
der Ermäßigungsgründe zugegangen ist und die Steuerermäßigung innerhalb von 4 Wochen nach Er-
halt des Grundlagenbescheides beantragt wird. 

  
 Bei der Erstanmeldung eines Hundes sind bestehende Befreiungs- oder Ermäßigungsgründe bei der 

Anmeldung anzuzeigen. 
 
(3) Der Antrag auf Steuerbefreiung gem. § 3 Abs. 2 ist innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt des Grundla-

genbescheides für den Grund der Steuerbefreiung zu beantragen. Die Steuerbefreiung kann rückwir-
kend nach den Vorschriften der Abgabenordnung gewährt werden.  

 
(4) Über die Steuerbefreiung oder -ermäßigung wird ein Bescheid ausgestellt.  
 
(5) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder -ermäßigung weg, so ist dies innerhalb von 

zwei Wochen nach dem Wegfall der Stadt schriftlich anzuzeigen. 
 

§ 6 
Beginn und Ende der Steuerpflicht 

 
(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem Ersten des Monats, in dem der Hund aufgenommen worden ist, bei 

Hunden, die dem Halter durch Geburt von einer von ihm gehaltenen Hündin zuwachsen, jedoch erst 
mit dem Ersten des Monats, in dem der Hund drei Monate alt geworden ist. In den Fällen des § 1 Abs. 
3 Satz 2 beginnt die Steuerpflicht mit dem Ersten des Monats, in dem der Zeitraum von zwei Monaten 
überschritten worden ist. 

 
(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem der Hund veräußert oder abgeschafft wird, ab-

handenkommt oder eingeht, sofern die Abmeldung innerhalb von 4 Wochen nach Eintritt des Ände-
rungsgrundes beantragt wird. Nach dieser Frist endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Monats, in dem 
der Steuerbehörde der Wegfall des Steuertatbestandes bekannt wird. 

 
(3) Bei Zuzug eines Hundehalters aus einer anderen Gemeinde beginnt die Steuerpflicht mit dem Ersten 

des auf den Zuzug folgenden Monats. Bei Wegzug eines Hundehalters aus der Stadt endet die Steuer-
pflicht mit Ablauf des Monats, in den der Wegzug fällt. 

 
§ 7 

Festsetzung und Fälligkeit der Steuer 
 
(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder - wenn die Steuerpflicht erst während des Kalenderjahres 

beginnt - für den Rest des Kalenderjahres festgesetzt. 
 
(2) Die Steuer wird erstmalig einen Monat nach dem Zugehen des Festsetzungsbescheides für die zurück-

liegende Zeit und sodann vierteljährlich am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November mit ei-
nem Viertel des Jahresbetrages fällig. Sie kann für das ganze Jahr am 1 .Juli entrichtet werden. Bis zum 
Zugehen eines neuen Festsetzungsbescheides ist die Steuer über das Kalenderjahr hinaus zu den glei-
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chen Fälligkeitsterminen weiter zu entrichten. Endet die Steuerpflicht während des Vierteljahres, so ist 
die zuviel gezahlte Steuer zu erstatten. 

 
(3)  Wer einen bereits in einer Gemeinde der Bundesrepublik versteuerten Hund erwirbt oder mit einem 

solchen Hund zuzieht oder wer an Stelle eines abgeschafften, abhanden gekommenen oder eingegan-
genen Hundes einen neuen Hund erwirbt, kann die Anrechnung der nachweislich bereits entrichteten, 
nicht erstatteten, Steuer auf die für den gleichen Zeitraum zu entrichtende Steuer verlangen. 

 
§ 8 

Sicherung und Überwachung der Steuer 
Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen 

 
(1) Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von zwei Wochen nach der Aufnahme oder - 

wenn der Hund ihm durch Geburt von einer von ihm gehaltenen Hündin zugewachsen ist - innerhalb 
von zwei Wochen nachdem der Hund drei Monate alt geworden ist, bei der Stadt anzumelden. In den 
Fällen des § 1 Abs. 3 Satz 2 muss die Anmeldung innerhalb von zwei Wochen nach dem Tage, an dem 
der Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist, und in den Fällen des § 6 Abs. 3 Satz 1 in-
nerhalb der ersten zwei Wochen des auf den Zuzug folgenden Monats erfolgen. 

 
(2) Der Hundehalter hat den Hund innerhalb von vier Wochen, nachdem er ihn veräußert oder sonst abge-

schafft hat, nachdem der Hund abhanden gekommen oder eingegangen ist oder nachdem der Halter 
aus der Stadt weggezogen ist, bei der Stadt abzumelden. Die Hundesteuermarke ist bei der Abmeldung 
an das Steueramt der Stadt zurückzugeben. Im Falle der Abgabe des Hundes an eine andere Person 
sind bei der Abmeldung der Name und die Anschrift dieser Person anzugeben. 

 
(3) Für die Beantragung von Steuerermäßigungen und Steuerbefreiungen gem. §§ 3 und 4 sind die dort 

genannten Fristen vom Steuerpflichtigen zu beachten. 
 
(4) Die Stadt übersendet mit dem ersten Steuerbescheid nach Anmeldung eines Hundes für jeden Hund 

eine Hundesteuermarke. Der Hundehalter darf Hunde außerhalb seiner Wohnung oder seines umfrie-
deten Grundbesitzes nur mit der sichtbar befestigten gültigen Steuermarke umherlaufen lassen. Der 
Hundehalter ist verpflichtet, den Beauftragten der Stadt die gültige Steuermarke auf Verlangen vorzu-
zeigen. Bis zur Übersendung einer neuen Steuermarke ist die bisherige Steuermarke zu befestigen oder 
vorzuzeigen. Bei Verlust der gültigen Steuermarke wird dem Hundehalter auf Antrag eine neue Steu-
ermarke gegen Zahlung einer Gebühr von 5,00 € ausgehändigt.  

 
(5) Grundstückseigentümer, Haushaltungsvorstände und deren Stellvertreter sind verpflichtet, den Beauf-

tragten der Stadt auf Nachfrage über die auf dem Grundstück, im Haushalt oder Betrieb gehaltenen 
Hunde und deren Halter wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen (§ 12 Abs. 1 Nr 3a KAG NW in Verbin-
dung mit § 93 AO). Zur wahrheitsgemäßen Auskunftserteilung ist auch der Hundehalter verpflichtet. 

 
(6) Bei Durchführung von Hundebestandsaufnahmen sind die Grundstücks-eigentümer, Haushaltungsvor-

stände sowie deren Stellvertreter zur wahrheitsgemäßen Ausfüllung der ihnen vom Steueramt über-
sandten Nachweisungen innerhalb der vorgeschriebenen Fristen verpflichtet (§ 12 Abs. 1 Nr. 3a KAG 
NW in Verbindung mit § 93 AO). Durch das Ausfüllen der Nachweisungen wird die Verpflichtung zur 
An- und Abmeldung nach den Absätzen 1 und 2 nicht berührt. 

 
(7)   Der Hundehalter ist verpflichtet, auf Verlangen geeignete Belege  beizubringen zur Bestätigung Ter-

mine für die An- bzw.  Abmeldung des Hundes, so z.B. Todesbescheinigung des Tierarztes, Verkaufs-
nachweis, Steuerbescheid des neuen Wohnsitzes. 

 
 

§ 9 
Rechtsmittel und Zwangsverfahren 

 
(1) Die Rechtsmittel gegen Steuerbescheide und sonstige Maßnahmen aufgrund dieser Satzung richten 

sich nach den Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung vom 21. Januar 1960 (BGBl. I S. 17) und 
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dem Gesetz über die Justiz im Land Nordrhein-Westfalen vom 26.Januar 2010 (GV NW S.199)  in ihrer 
jeweiligen Fassung. 

 
(2) Für Zwangsmaßnahmen aufgrund dieser Satzung gilt das Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das 

Land Nordrhein-Westfalen (VwVG NW) in der Neufassung vom 19.02.2003  (GV NW S. 24/SGV NW 
2003) in seiner jeweiligen Fassung. 

 
§ 10 

Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 Buchst. b) des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NW S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
25.Juni 2015 (GV NRW, S. 496), handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 
 
1. als Hundehalter entgegen § 5 Abs. 5 den Wegfall der Voraussetzungen für eine Steuervergünstigung 

nicht rechtzeitig anzeigt, 
 
2. als Hundehalter entgegen § 8 Abs. 1 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig anmeldet, 
 
3. als Hundehalter entgegen § 8 Abs. 4 einen Hund außerhalb seiner Wohnung oder seines umfriedeten 

Grundbesitzes ohne sichtbar befestigte gültige Steuermarke umherlaufen lässt, die Steuermarke auf 
Verlangen des Beauftragten der Stadt nicht vorzeigt oder dem Hund andere Gegenstände, die der 
Steuermarkte ähnlich sehen, anlegt. 

 
4. als Grundstückseigentümer, Haushaltungsvorstand oder deren Stellvertreter sowie als Hundehalter 

entgegen § 8 Abs. 5 nicht wahrheitsgemäß Auskunft erteilt. 
 
 

§ 11 
Geldbuße 

 
(1) Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 10 dieser Satzung können mit einer Geldbuße bis zu 600,00 € 

geahndet werden. 
 
(2) Für das Bußgeldverfahren gelten die Vorschriften der Abgabenordnung in der jeweiligen Fassung ent-

sprechend. 
 
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der je-

weils geltenden Fassung ist der Bürgermeister. 
 
 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Diese Hundesteuersatzung tritt am 01.01.2016 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom 
29.11.2012 außer Kraft. 
 
 

 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Die vom Rat der Stadt Moers am 24.11.2015 beschlossene Hundesteuersatzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
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Es wird auf § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt 

 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungs-

gemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet, die den Mangel ergibt. 

 
 
Moers, den 30. November 2015 
gez. 
Fleischhauer 
Bürgermeister 
 

 



 
- 276 - 

 
 

Amtsblatt der Stadt Moers – Nr. 19 – 03.12.2015 
 

 
 

Widmung von Straßen 
 
Gem. § 6 Abs. 2 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfahlen (StrWG NW) vom 23. Sep-
tember 1995 (GV. NRW. S. 1028) in der jeweils gültigen Fassung wird die nachstehend aufgeführte Verkehrs-
fläche (Gemeindestraße) mit der Nennung der Funktion im Sinne des § 3 Abs. 4 StrWG NW dem  öffentlichen 
Verkehr als Anliegerstraße gewidmet: 
  
Welfenstraße 
 
Die gewidmete Straße befindet sich in der Gemarkung  Repelen, Flur 45,  
Flurstück 1852.  
 
Hiermit wird die Widmung gemäß § 6 Abs. 2 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NW) öffentlich bekannt gemacht. Diese Widmungsverfügung gilt am Tage nach der Veröf-
fentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Moers als bekannt gegeben (§ 41 Abs. 4 S. 4 
VwVfG NRW). 
 
Rechtsmittelbelehrung: 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Verwaltungsgericht 
Düsseldorf Klage erhoben werden. Die Klage beim Verwaltungsgericht kann schriftlich, zur Niederschrift des 
Urkundenbeamten der Geschäftsstelle oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den 
elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-
Westfalen - ERVVO  VG/FG - vom 07.11.2012 (GV. NRW. Seite 548) eingereicht werden. 
 
Wird die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt, so würde dessen Verschul-
den Ihnen zugerechnet werden. 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind anzu-
geben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Wird die Klage 
schriftlich erhoben, sollen zwei Abschriften der Klage für die Beteiligten beigefügt werden. 
 
Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach § 2 Nr. 3 Signatur-
gesetz vom 16.05.2001 (BGBl. I,S.876) in der jeweils geltenden Fassung versehen sein und an die elektroni-
sche Poststelle des Gerichts übermittelt werden. 
 
Hinweis: Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu 
beachten. Die besonderen technischen Voraussetzungen sind unter www.egvp.de aufgeführt. 
 
Hinweise: 
 
1. Diese Widmungsverfügung (Allgemeinverfügung gemäß § 35 S. 2 VwVfG NRW) und Pläne, aus de-

nen die genaue Lage und Ausdehnung der betreffenden Verkehrsflächen – insbesondere der Teil-
bereiche –ersichtlich sind, können beim Fachbereich Tiefbau und Verkehr, Fachdienst Verwaltung 
der Stadt Moers, Rathaus, Zimmer 1.042, Rathausplatz 1, 47441 Moers, während der Dienststunden 
von jedermann eingesehen werden . 

2. Die Widmung wird mit Fristablauf oder Erschöpfung der Rechtsmittel bestandskräftig. 
 
  
Moers, den 01.12.2015 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Groenewald 
 

 

http://www.egvp.de/
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A U F G E B O T eines Sparkassenbuches 

 
Für das von der Sparkasse am Niederrhein ausgestellte Sparkassenbuch Nr. 3115362927 ist das Aufgebot 
beantragt worden. Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, binnen drei Monaten nach der Ver-
öffentlichung in den Amtsblättern der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, sowie des Kreises Wesel 
seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bei uns anzumelden, da das Sparkassenbuch anderenfalls 
nach Ablauf der Frist für kraftlos erklärt wird.  
 
Moers, den 23.11.2015 
 
Sparkasse am Niederrhein  
 
Der Vorstand 
 
 
 
 
 
 

KRAFTLOSERKLÄRUNG eines Sparkassenbuches 
 
Das von der Sparkasse am Niederrhein ausgestellte Sparkassenbuch Nr.  3150307530wird gemäß AVV zum 
SpkG NW Abschnitt 6 Ziffer 6.1 mit dem heutigen Tag für kraftlos erklärt, nachdem Rechte Dritter auf die 
Urkunde des am  
 
erfolgten Aufgebotes nicht angemeldet wurden.  
 
Moers, den 26.11.2015 
 
Sparkasse am Niederrhein 
 
Der Vorstand 
 

 
 
 
 
 
 

EINLADUNG 
 
Zur 10. Jagdgenossenschaftsversammlung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Rheinkamp - Kohlenhuck la-
de ich die Jagdgenossen ein für den  
 

03.02.2016, 20:00 Uhr 
 
in das Hotel „ Haus Niederrhein“, Rheinberger Straße 480, 47445 Moers – Repelen. 
 
Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung und Feststellung der Einladung und Beschlussfähigkeit durch den 
    Vorsitzenden 
2. Verlesung der Niederschrift über die letzte Jagdgenossenschaftsversammlung 
3. Bericht des Schriftführers 
4. Bericht der Kassenprüfer  
5. Entlastung des Vorstandes, des Schriftführers sowie der Rechnungsprüfer 
6. Neuwahlen 
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7. Beschlussfassung über die Verlängerung / den Abschluss des Jagdpachtvertrages   
    2016 bis 2025 
8. Aufstellung eines Haushaltsplans 
9. Verschiedenes 
 
Wichtige Hinweise: 
 
a. Die Jagdgenossenschaft ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienen Jagdgenossen beschlussfä-

hig. 
Beschlüsse der Jagdgenossenschaft bedürfen sowohl der Mehrheit der Anwesenden und vertreten-
den Jagdgenossen als auch der Mehrheit der bei der Beschlussfassung vertretenden Grundfläche 
(§9 Abs.3 Bundesjagdgesetz). 

b. Im Falle einer Verhinderung kann sich ein Jagdgenosse satzungsgemäß durch einen Bevollmächtig-
ten vertreten lassen. Dazu ist eine schriftliche Vollmacht des vertretenden Jagdgenossen erforder-
lich, die dem Jagdvorsteher zu Beginn der Versammlung vorzulegen ist. 

c. Einer schriftlichen Bevollmächtigung bedarf ebenfalls, wenn ein zum Gebiet der Jagdgenossen-
schaft gehörendes Grundstück nicht im Alleineigentum eines Jagdgenossen steht, etwa einer Er-
bengemeinschaft gehört. Da Miteigentümer und Gesamthandseigentümer einer Fläche ihr Stimm-
recht nur einheitlich ausüben können, ist der anwesende Jagdgenosse nur unter der Voraussetzung 
stimmberechtigt, dass dieser dem Jagdvorsteher zu Beginn der Versammlung schriftlich(e) Voll-
macht(en) der übrigen Berechtigten vorlegt. Eine schriftliche Bevollmächtigung ist allein dann ent-
behrlich, falls der Jagdgenosse selbst über die Anteilsmehrheit an der Fläche verfügt. 
Ebenso ist eine schriftliche Vollmacht des nicht anwesenden Ehepartners notwendig, wenn beide 
gemeinsam Eigentümer einer Fläche sind oder nur ein Elternteil für ein geschäftsunfähiges bzw. 
minderjähriges Kind als Grundstückseigentümer an der Versammlung teilnimmt. 

d. Wer als gesetzlicher Vertreter eines Jagdgenossen dessen Belange wahrnimmt, hat das ihm zu-
stehende Recht auf Anforderung dem Jagdvorstand nachzuweisen. 

e. Sind Änderungen in den Eigentumsverhältnissen eingetreten, die bislang noch nicht im Jagdkatas-
ter erfasst werden konnten, sind diese dem Jagdvorsteher zu Beginn der Versammlung durch amtli-
che Dokumente (etwa Grundbuchauszüge oder Urkunden) nachzuweisen. 
Im Übrigen ist jeder Jagdgenosse ohnehin schon im eigenen Interesse angehalten, etwaige Ände-
rungen der Eigentumsverhältnisse zeitnah der Jagdgenossenschaft mitzuteilen, damit insbesondere 
auch die Auskehr des anteiligen Reinertrages aus der Jagdverpachtung zutreffend erfolgen kann. 

 
Moers, den 15.11.2015 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen  
Jagdbezirks Rheinkamp - Kohlenhuck 
M. J. Schauten 
Jagdvorsteher 
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Jagdgenossenschaft 
des gemeinschaftlichen  
Jagdbezirks Hülsdonk II 
-Der Notjagdvorstand- 
 
 
 
 

E i n l a d u n g 
 

 
Zur Jagdgenossenschaftsversammlung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Hülsdonk II lade ich die Jagdge-
nossen ein für den  
 

12.Januar 2016 um 19.00 Uhr 
 

in der Gaststätte „Hülsdonker Bahnhof“, Geldernsche Str. 7, 47441 Moers 
 

 
 

T a g e s o r d n u n g 
 
1. Begrüßung durch den Vertreter der Stadt Moers als Notjagdvorstand  
2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit der Jagdgenossen-

schaftsversammlung 
3. Billigung der Niederschrift über die letzte Jagdgenossenschaftsversammlung am 12.09.2011 
4. Bericht des bisherigen Jagdvorstandes und des Kassierers 
5. Bericht der Kassenprüfer 
6. Entlastung des bisherigen Jagdvorstandes und des Kassierers 
7. Wahl eines Versammlungsleiters 
8. Neuwahl des Jagdvorstandes 
9. Neuwahl der Kassenprüfer 
10. Jagdpachtverlängerung mit dem bisherigen Jagdpächter über vorerst 5 Jahre (01.04.2016 bis 

31.03.2021) bzw. Neuverpachtung der jagdlichen Nutzung 
11. Satzungsänderung (hier §§ 8 Abs. 2 a), 9 Abs. 1, 13 Abs. 1 und 14 Abs. 1 und 2 der Satzung der 

Jagdgenossenschaft Hülsdonk II) 
12. Verschiedenes 
 
 
Moers, den 25.11.2015 
 
Stadt Moers als Notjagdvorstand 
Im Auftrag 
     gez.        
Peter Gerdes 
 
Hinweis 
 
Jagdgenossen können sich nach den Vorschriften der Satzung der Jagdgenossenschaft vertreten lassen. Ent-
sprechende Vollmachten sind in der Jagdgenossenschaftsversammlung schriftlich vorzulegen. 
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Hinweis der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass am 07.12.2015 eine öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der ENNI Stadt 
& Service Niederrhein AöR stattfindet. Sitzungsort ist der ENNI Sportpark Rheinkamp, Am Sportzentrum 5, 
47445 Moers; Sitzungsbeginn ist 16.00 Uhr. 
 
Tagesordnung: 
 
1. Fragen der Einwohner 
2. Begrüßung und Allgemeines 
2.1 Prüfung der Einladung 
2.2 Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
2.3 Feststellung von Ausschließungsgründen gem. § 31 GO NW 
2.4 Genehmigung der Tagesordnung 
3. Zur Niederschrift über die 8. Sitzung des Verwaltungsrates am 29.09.2015 
4. Bericht des Vorstands über die Durchführung von Beschlüssen 
5.  Gebührenkalkulation zur Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt 

Moers für das Jahr 2016 
6. 3. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt 

Moers 
7. Gebührenkalkulation zur Satzung über die Erhebung von Abfallentsorgungsgebühren in der Stadt 

Moers für das Jahr 2016 
8. 1. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt 

Moers  
9. Gebührenkalkulation zur Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren in der Stadt Moers für 

das Jahr 2016 
10. Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren 
11. Gebührenkalkulation zur Satzung über die Erhebung von Entwässerungsgebühren in der Stadt Moers 

für das Jahr 2016 
12. Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der ENNI Stadt & Service Nieder-rhein AöR 
13. Entwässerungssatzung der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR 
14. Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme freiwilliger Leistungen der ENNI 

Stadt & Service Niederrhein AöR 
15. Friedhofskonzept 
16. Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Moers für die Jahre 2015 bis 2020 
17. Bericht des Vorstandes 
18.   Anträge und Anfragen von Verwaltungsratsmitgliedern 
19. Sonstiges 
 
Moers, den 27.11.2013 
 
Der Vorstand 
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Bekanntmachung der Stadt Moers 

 
Inkrafttreten 

der Aufhebung von Fluchtlinienplänen der Stadt Moers 
Nrn. 2a, 12, 35, 210, 226, 253, 254, 257a, 285, 286, 315, 438, 446, 447, 473, 494, 510, 516 und 518 

 
vom 01.12.2015 

 
Der Rat der Stadt Moers hat in seiner Sitzung am 24.11.2015 gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbin-
dung mit den Vorschriften der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung (GO NRW) die Aufhebungen der Fluchtli-
nienpläne Nrn. 2a, 12, 35, 210, 226, 253, 254, 257a, 285, 286, 315, 438, 446, 447, 473, 494, 510, 516 und 518 
als Satzung beschlossen. 
 
Mit dieser Bekanntmachung treten die Aufhebungen der Fluchtlinienpläne in Kraft. Der jeweilige Aufhe-
bungsbereich ist aus den nachfolgend abgedruckten Kartenausschnitten ersichtlich. 
 
 

 
1. Fluchtlinienplan Nr. 2a, Sandforter Straße, Am 

Schürmannshütt, Am Jostenhof, Schroersbend-
weg (Am Jostenhof) in Moers-Hülsdonk vom 
18.04.1923 
 
Räumlicher Geltungsbereich 

in der Gemarkung Hülsdonk, Flur 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Fluchtlinienplan Nr. 12, Rieserstraße (Rieserstra-
ße/Hubertusstraße/Walpurgisstraße/Arnulfstraße) 
in Moers-Hülsdonk vom 23.02.1907, 05.06.1916, 
14.03.1922 und 19.10.1951 
 
Räumlicher Geltungsbereich 

in den Gemarkungen Moers, Flur 13, 
Hülsdonk, Flur 2 
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3. Fluchtlinienplan Nr. 35, Cloudtstraße/ Feld-

straße/ Fuldastraße/ Gellertstraße/ Greefstra-
ße/ Julius-Genner-Straße/ Rheinberger Straße/ 
Seminarstraße/ Wilhelm-Schroeder-Straße/ 
Landwehrstraße/ Ostring in Moers-Stadtmitte 
vom 16.07.1899, 05.07.1912, 14.10.1930, 
28.06.1934, 29.07.1934 und 12.06.1956 
 

Räumlicher Geltungsbereich 

Gemarkung Moers, Flure 2, 3 und 7 

 

 
 

4. Fluchtlinienplan Nr. 210, Rheinberger Stra-
ße/Am Fünderich/Hoffnungsstraße in Moers 
vom 13.04.1910 
 

Räumlicher Geltungsbereich 

in der Gemarkung Moers, Flure 1, 2, 3, 4 
und 6 

 

 
 

 

5.  Fluchtlinienplan Nr. 226, Repelener Straße in 
Moers-Stadtmitte vom 15.03.1909 und 
15.03.1913 
 

Räumlicher Geltungsbereich 

in den Gemarkungen Moers, Flure 1, 3 und 4, 
Hülsdonk, Flur 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.  Fluchtlinienplan Nr. 253, Krefelder Straße in 
Moers-Stadtmitte vom 12.09.2014 
 

Räumlicher Geltungsbereich 

in der Gemarkung Moers, Flure 4, 5 und 13 
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7.  Fluchtlinienplan Nr. 254, Krefelder Straße in 

Moers vom 30.11.2014 
 

Räumlicher Geltungsbereich 

in den Gemarkungen Moers, Flur 13, Hülsdonk, 
Flur 2 
 

 
 
 
 
 

8.  Fluchtlinienplan Nr. 257a, Beethovenstraße 
(Diesterwegstraße) in Moers-Stadtmitte vom 
20.05.1911 
 

Räumlicher Geltungsbereich 

in der Gemarkung Moers, Flure 2 
 

 
 
 
 
 

9.  Fluchtlinienplan Nr. 285, Glücksburger Stra-
ße/Kirschenallee/Trajanstraße/Werrastraße in 
Moers-Meerbeck vom 11.05.1908 und 
12.12.1929 

  

Räumlicher Geltungsbereich 

in der Gemarkung Hochstraß, Flur 2 
 

 
 
 

10.  Fluchtlinienplan Nr. 286, Bornheimer Stra-
ße/Westerbruchstraße (Westerbruchstraße) in 
Moers-Meerbeck vom 29.12.1908 
 

Räumlicher Geltungsbereich 

in der Gemarkung Hochstraß, Flur 3 
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11.  Fluchtlinienplan Nr. 315, Alsenstraße/ Don-

austraße/ Eupener Straße/ Lippestraße/ Mal-
medeyer Straße/ Marienburger Straße/ Ruhr-
straße in Moers-Meerbeck vom 08.03.1905 
 

Räumlicher Geltungsbereich 

in der Gemarkung Hochstraß, Flur 1 
 

 
 
 

12.  Fluchtlinienplan Nr. 438, Kirschenallee/ Kö-
nigsberger Straße/ Lotharstraße in Moers-
Meerbeck vom 06.01.1934 
 

Räumlicher Geltungsbereich 

in den Gemarkungen Hochstraß, Flur 1, Moers, 
Flur 8 
 

 
 
 
 

13.  Fluchtlinienplan Nr. 446, Feldstraße/ Gabels-
bergerstraße/ Greefstraße/ Hopfenstraße/ 
Landwehrstraße/ Rheinberger Straße/ Schil-
lerstraße/ Uerdinger Straße in Moers-
Stadtmitte vom 28.07.1934 und 11.01.1935 
 

Räumlicher Geltungsbereich 

in der Gemarkung Moers, Flure 3 und 7 
 

 
 

14.  Fluchtlinienplan Nr. 447, Wilhelm-Schröder-
Straße (Wilhelm-Schröder-Straße/ Landwehr-
straße) in Moers-Stadtmitte vom 26.06.1950 

 

Räumlicher Geltungsbereich 

in der Gemarkung Moers, Flur 7 
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15.  Fluchtlinienplan Nr. 473, Bahnenstraße (Tau-

benstraße/Hattropstraße/Bahnenstraße) in 
Moers-Meerbeck vom 28.03.1938 

 

Räumlicher Geltungsbereich 

in den Gemarkungen Hochstraß, Flur 3, 
Repelen, Flure 18 und 20 
 

 
 
 
 
 

16.  Fluchtlinienplan Nr. 494, Brunostraße/Klever 
Straße (Klever Straße/Greefstraße) in Moers 
vom 14.05.1952 
 

Räumlicher Geltungsbereich 

in der Gemarkung Moers, Flure 1, 2, 7 und 8 
 

 
 
 

17.  Fluchtlinienplan Nr. 510, Adlerstraße/ Dros-
selweg/Eulenweg/Finkenweg/Lerchenstraße/ 
Meisenweg/Starenweg/ Walpurgisstraße in 
Moers-Hülsdonk vom 10.03.1955 
 

Räumlicher Geltungsbereich 

in der Gemarkung Moers, Flur 13 
 

 
 
 
 
 

18.  Fluchtlinienplan Nr. 516, Am Fonderschen/ 
Am Heckmannshof/ Geldernsche Straße/ Im 
Schroersfeld/ Weidenstraße (Am Heckmanns-
hof/ Im Schroersfeld/ Hasenweg) in Moers-
Hülsdonk vom 27.01.1956 
 

Räumlicher Geltungsbereich 

in der Gemarkung Moers, Hülsdonk, Flur 3 
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19.  Fluchtlinienplan Nr. 518, Krefelder Straße in 

Moers vom 19.03.1956 
 

Räumlicher Geltungsbereich 

in der Gemarkung Moers, Flur 13 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Die Fluchtlinienpläne Nrn. 2a, 12, 35, 210, 226, 253, 254, 257a, 285, 286, 315, 438, 446, 447, 473, 494, 510, 516 
und 518 und die Begründungen zur Aufhebung mit Ihren Fortschreibungen liegen vom Tage der Veröffentli-
chung dieser Bekanntmachung ab beim Bürgermeister der Stadt Moers – Fachbereich Stadtentwicklung und 
Umweltplanung – Rathaus Moers, Verwaltungsgebäude „Altes Rathaus“, Rathausplatz 1, 47441 Moers, während 
der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus. Über deren Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 

 

Hinweise 
 

1. Ein Entschädigungsberechtigter kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB be-
zeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbei-
führen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalender-
jahrs, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird. 

 
2. Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-

rens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und nach § 214 
Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs werden gemäß § 215 BauGB unbeacht-
lich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt 
Moers unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
3. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) wird darauf hinge-

wiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW gegen diese Satzung 
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nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

 
 c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 

c) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Moers vorher gerügt und dabei die  
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Die vom Rat der Stadt Moers am 24.11.2015 gefassten Satzungsbeschlüsse der Aufhebungen der Fluchtlinien-
pläne Nrn. 2a, 12, 35, 210, 226, 253, 254, 257a, 285, 286, 315, 438, 446, 447, 473, 494, 510, 516 und 518, die 
Möglichkeit der Einsichtnahme sowie die aufgrund des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung NRW erfor-
derlichen Hinweise werden hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
 
Moers, den 01.12.2015 
Fleischhauer 
Bürgermeister 
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